Vereinfachte Berechnung der Abiturzulassung  


V. 01/2011
□
Ich habe in SI nur eine Fremdsprache belegt und diese bis Ende 12 weitergeführt.
□
Ich habe in SI nur eine Fremdsprache belegt und die Fremdsprache aus SI nicht bis Ende 12 weitergeführt.
	Die Zahlen sind Multiplika​toren, sind keine Zahlen auf​geführt, gilt der Faktor 1.
	
	Block I
	
	Spalte für den Beratungslehrer

	
	Fach
	Punkte 11.1
	Punkte

11.2
	Punkte

12.1
	Punkte

12.2
	Punkte Gesamt
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	Punktzahl:  
	
	

	Zulassungspunktzahl = Punktzahl x 0,93: 
	
	


1. Trage alle Kurse der Qualifikationsphase mit den erbrachten, bzw. erwarteten Punktzahlen in die Tabelle ein.
2. Von den eingetragenen Kursen müssen folgende Kurse gewertet werden, diese sind farblich zu markieren:
alle Abiturkurse und alle in der Tabelle genannten Pflichtkurse (soweit sie nicht Abiturkurse sind).
	4 Kurse Deutsch
	4 Kurse Mathematik

	4 Kurse einer Fremdsprache
	4 Kurse einer Naturwissenschaft 
(Physik, Biologie oder Chemie - nicht Informatik)

	Eine zweite Fremdsprache oder eine zweite Natur​wissenschaft mit den Leistungen aus Jahrgang 12
	4 Kurse einer Gesellschaftswissenschaft 
(auch wenn Religion Abiturfach ist)

	zusätzlich 2 Kurse Geschichte, wenn die Gesellschafts​wissenschaft nicht Geschichte ist
	zusätzlich 2 Kurse Sozialwissenschaft, wenn die Gesellschaftswissenschaft nicht Sozialwissenschaft ist

	2 Kurse Religion (oder stattdessen Philosophie)
	2 Kurse Kunst oder 2 Kurse Musik oder 2 Kurse Vokalprakt./Instrumentalprakt. Unterricht


3. Wenn in SI nur eine Fremdsprache belegt wurde, müssen die Leistungen aus dem Jahrgang 12 in der zweiten Fremd​sprache in die Wertung eingebracht werden.
4. Wenn die fortgeführte Fremdsprache aus SI abgewählt wurde, müssen alle Leistungen aus der in SII neu einsetzenden Fremdsprache eingebracht werden. 
5. Maximal anrechenbare Kurse: GK Musik maximal 5 Kurse, nie mehr als 2 Kurse Voku/InstrU.

6. Weitere Kurse werden jetzt farblich markiert, bis 35 Halbjahresergebnisse gewertet worden sind. 
7. Die Zulassung zum Abitur erfolgt, wenn mindestens 200 Punkte erreicht worden sind und wenn nicht mehr als 7 Minus​kurse, davon maximal 3 Leistungskurse, angerechnet werden müssen. Ein defizitärer Projektkurs zählt als 2 Defizite.
Persönliche Beratung ist zwingend erforderlich, wenn eine „zusätzliche Lernleistung“ angerechnet werden soll! 
Persönliche Beratung ist zwingend erforderlich, wenn die Zulassung gefährdet scheint (siehe Anmerkung). 

Anmerkung: 
Da hier nach einem vereinfachten Berechnungsmodus verfahren wird, kann die tatsächlich erreichte Zu​lassungspunktzahl geringfügig von der hier berechneten abweichen. 

